
GEMEINDE WEINBÖHLA

Vorhabenbezogenener Bebauungsplan Nr. 11/2019

'Gymnasium und Sporthalle Köhlerstraße'

Rechtsplan

Vorentwurf

Fassung vom 23.04.2019

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

I. Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB)

PLANZEICHENERKLÄRUNG

Abgrenzung unterschiedlicher Baugebiete

1. Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und Spielanlagen

    (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB)

Schule

Flächen für den Gemeinbedarf

Zweckbestimmung:

Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß, z. B. 2

(§ 16  Abs. 2 Nr. 3 BauNVO, § 20 Abs.1 BauNVO)

0,5

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Grundflächenzahl, z. B. 0,5 (§ 16 Abs. 2 Nr. 1, § 19 BauNVO)

GH 6,5 Firsthöhe als Höchstmaß über der Bezugshöhe, z. B. 6,50 m

II

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen

    (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

4. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen sowie Gemein-

    schaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 22 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze,

Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Zweckbestimmung:

Stellplätze

Straßenbegrenzungslinie, auch gegenüber Verkehrsflächen

besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Zweckbestimmung:

Verkehrsberuhigter Bereich

7. Verkehrsflächen und -anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Grünfläche, öffentlich (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

9. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzungen und für

die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB):

10. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für

maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und

Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und § 9 Abs. 1a BauGB)

14. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

      (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Begrenzung der mit Geh-und Fahrrecht (GF) zu belastenden Flächen

Begünstigte: Allgemeinheit

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

    (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 Abs. 2 SächsBO)

Dachform:

FlachdachFD

Bemaßung in Meter, z. B. 5,00 m

Flurstücksnummer

vorhandene Flurstücksgrenzen

vorhandene Gebäude

V. Hinweise

1. Planzeichen der Kartengrundlage

2. Sonstige erläuternde Planzeichen

5,00

1758

2
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